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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ABGB §1325 D1a

Rechtssatz

Es darf nicht übersehen werden, dass die Zuerkennung einer abstrakten Rente ohne konkreten Entgang

rechtsvergleichend ohne Beispiel ist, so dass eine eher restriktive Handhabung, zu der die Rechtsprechung in jüngster

Zeit auch neigt, angezeigt erscheint.

Entscheidungstexte
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2 Ob 230/15k
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Vgl; Beisatz: Hier: „Abstrakte Rente“ für Schüler abgelehnt; Sicherungsfunktion fehlt, da konkret entstehender

Verdienstentgang aufgrund Anerkenntnis der Beklagten unbenommen bleibt. (T1)
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